
  
 

 
Beschlussauszug 

aus der 
12. Sitzung der Gemeindevertretung Ückeritz  

vom 25.09.2025 

 
Top 10 Beratung und Beschlussfassung über den Entwurf und die Auslegung der 1. 

Ergänzung und 4. Änderung des Bebauungsplans Nr. 4 B Gewerbegebiet 
„Kavelstücke“ der Gemeinde Ückeritz in der Fassung 07-2025 

 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ückeritz diskutiert über den Entwurf. 
Seitens des Bauausschusses wurde die Beschlussfassung bereits abgelehnt. Die Mitglieder wie-
sen auf die nicht abgestimmte Zufahrt und die Lage der neu zu pflanzenden Bäume hin. Die 
Bäume sollten zwischen den Parkflächen angeordnet werden. 
 
Weiter, so der Bürgermeister, erstrecke sich das Baufeld jetzt über die komplette Fläche. Dieses 
sei in der Ursprungsplanung nicht der Fall gewesen. 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ückeritz beschließt: 

1. Der Entwurf der 1. Ergänzung und 4. Änderung des Bebauungsplans Nr. 4 B Gewer-
begebiet „Kavelstücke“ wird in der vorliegenden Fassung vom Juli 2025 erneut be-
schlossen. Der Entwurf der Begründung einschließlich Umweltbericht mit Anhän-
gen wird in der vorliegenden Fassung vom Juli 2025 erneut gebilligt. 

2. Der Entwurf der 1. Ergänzung und 4. Änderung des Bebauungsplans Nr. 4 B Gewer-
begebiet „Kavelstücke“ einschließlich Begründung und Umweltbericht mit Anhän-
gen sowie der wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnah-
men sind nach § 4a Abs. 3 BauGB i. V. m. § 3 Abs. 2 BauGB erneut im Internet zu 
veröffentlichen und die beteiligten Träger öffentlicher Belange von der erneuten 
Veröffentlichung zu benachrichtigen. Ort und Dauer der Veröffentlichung sowie An-
gaben dazu, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sind vor 
Beginn der Veröffentlichung ortsüblich bekannt zu machen. Es ist darauf hinzuwei-
sen, dass Stellungnahmen während der Veröffentlichungsfrist abgegeben werden 
können, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfas-
sung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können. 

3. Gemäß § 4a Abs. 3 BauGB i. V. m. § 4 Abs. 2 BauGB sind die Stellungnahmen der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich 
durch die Planung berührt werden kann, zu dem Entwurf des Bebauungsplans ein-
schließlich der Begründung und Umweltbericht mit Anhängen erneut einzuholen. 

Abstimmungsergebnis: 

Anwesende Mitglieder Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 
8 0 8 0 

Es waren keine Gremiumsmitglieder aufgrund des § 24 Abs. 1 KV M-V von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. 

 

 

Folglich ist die Beschlussfassung abgelehnt!  
 


